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Amtsblatt 
für den Landkreis Aurich 

Herausgeber: Landkreis Aurich in Aurich Druck: A. H. F. Dunkmann 

Nr. 27 Freitag, den 28. Juli 2000 

INHALT: 

A. Bekanntmachungen der Gemeinden 
Satzung der Stadt Aurich über den Schutz des Baum-

 

bestandes  S. 72 

2. Nachtrag zur Satzung der Gemeinde Krummhörn 
über Aufwands-, Verdienst- und Fahrkostenentschädi-

 

gung vom 23. 6. 1992 in der Fassung des 1. Nachtra-

 

ues vom 15. 6. 1993  S. 73 

Erster Nachtrag zur örtlichen Bauvorschrift über 
besondere Anforderungen an bauliche Anlagen zur 
Erhaltung und Gestaltung des Straßenbildes des Orts-

 

kernes Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn 
(Bebauungsplan Nr. 0508 „Ortskern Greetsiel") . . . . S. 74 

A. Bekanntmachungen der Gemeinden 

Satzung der Stadt Aurich über den Schutz 
des Baumbestandes 

Aufgrund des § 6 der Nieders. Gemeindeordnung in der Fas-
sung vom 22. 8. 1996 (Nieders. GVBI. S. 382), zuletzt geändert 
durch Art. 5 des Gesetzes zur Änderung des Nieders. Gesetzes 
über den Finanzausgleich und anderer Gesetze vom 12. 3. 1999 
(Nieders. GVBI. S. 74) und § 28 des Nieders. Naturschutzgeset-
zes in der Fassung vom 11. 4. 1994 (Nieders. GVBI, S. 155, 
berichtigt S. 267), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 2. 1998 
(Nieders. GVBI. S. 86), hat der Rat der Stadt Aurich in seiner 
Sitzung am 22. 6. 2000 folgende Satzung beschlossen: 

1 

Schutzzweck 

Um das Orts- und, Landschaftsbild zu beleben und zu glie-
dern, um zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beizutra-
gen, um das Kleinklima zu verbessern und schädliche Einwir-
kungen abzuwehren, wird in der Stadt Aurich der Baumbestand 
nach Maßgabe dieser Satzung geschützt. 

§2 

Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzwig umfaßt das gesamte 
Gebiet der Stadt. 

§3 

Sachlicher Geltungsbereich 

(1)Geschützt sind alle Bäume mit einem Stammumfang von 
80 cm und mehr, gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem 
Erdboden. Liegt der Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der 
Stammumfang unter dem Kronenansatz maßgebend. Bei mehr-
stämmigen Bäumen ist die Summe der Stammumfänge entschei-
dend, soweit diese Summe 130 cm und mehr beträgt. 

(2)Nicht unter diese Satzung fallen Obstbäume mit Ausnah-
me von Walnußbäumen und Eßkastanien. 

Ebenfalls nicht unter diese Satzung fallen die in der Anlage 1 
aufgeführten Arten von Pionier- und Nadelgehölzen. 

(3) Ferner sind ausgenommen alle Bäume innerhalb eines 
Waldes nach dem Landeswaldgesetz sowie diejenigen Bäume, 
die aufgrund der §§ 24 ff. Naturschutzgesetz anderweitig unter 
Schutz gestellt worden sind. 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten auch für Bäume, 
die aufgrund von Festsetzungen in Bebauungsplänen zu erhalten 
sind, auch wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind 
oder sie nach Abs. 2 vom Schutz ausgenommen wären. 

§4 

Verbotene Maßnahmen 

(1) Verboten ist, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören. 
zu schädigen oder ihre Gestalt wesentlich zu verändern. 

Übliche Pflegemaßnahmen, Erhaltungsmaßnahmen. Maß-
nahmen im s Rahmen eines ordnungsgemäßen Betriebes von 
Baumschulen oder Gärtnereien, Maßnahmen der ordnungs-
gemäßen Gestaltung, Pflege und Sicherung von öffentlichen 
Grünflächen sind jedoch erlaubt. 

Erlaubt sind auch unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwen-
dung einer unmittelbar drohenden Gefahr. Sie sind der Stadt 
unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Schädigungen im Sinne des Abs. 1 sind auch Störungen 
des Wurzelbereiches unter der Baumkrone (Kronenbereich), ins-
besondere durch 

a) Befestigen der Fläche mit einer wasserundurchlässigen Decke 
(z. B. Asphalt, Beton), 

b)Abgrabungen. Ausschachtungen oder Aufschüttungen. 

c) Lagern oder Anschütten von Salzen. Ölen. Säuren oder Lau-
gen. 

d) das Austretenlassen von Gasen und anderen schädlichen Stof-
fen aus Leitungen, 

e) Anwenden von Unkrautvernichtungsmittel. 

f) Anwenden von Streusalzen, soweit der Kronenbereich nicht 
zur befestigten Straßenfläche gehört. 

(3) Eine Veränderung im Sinne des Abs. 1 liegt vor, wenn an 
geschützten Bäumen Eingriffe vorgenommen werden, die das 
charakteristische Aussehen wesentlich verändern oder das weite-
re Wachstum beeinträchtigen. 

5 

Ausnahmen und Befreiungen 
(1) Von den Verboten des § 4 ist eine Ausnahme zu erteilen. 

wenn 

a) der Eigentümer oder ein sonstiger Berechtigter aufgrund von 
Vorschriften des öffentlichen Rechts verpflichtet ist, die Bäu-
me zu entfernen oder zu verändern und er sich nicht in zumut-
barer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann, 

b)eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung 
sonst nicht oder nur unter wesentlichen Beschränkungen ver-
wirklicht werden kann, 

c) von einem Baum Gefahren für Personen oder Sachen ausge-
hen und die Gefahren nicht auf andere Weise und mit zumut-
barem Aufwand zu beheben sind, 
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d) ein Baum krank ist und die Erhaltung auch unter Berücksich-

tigung des öffentlichen Interesses daran mit zumutbarem Auf-

wand nicht möglich ist. 

e) die Beseitigung eines Baumes aus überwiegenden, auf andere 
Weise nicht zu verwirklichenden öffentlichen Interessen drin-

gend erforderlich ist. 

(2) Von den Verboten des § 4 kann im übrigen im Einzelfall 

Befreiung erteilt werden, wenn 

a) das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde 

und die Abweichung mit den öffentlichen Belangen vereinbar 

ist oder 

b) Gründe des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern. 

§6 

Verfahren für Ausnahmen und Befreiungen 

(1) Die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung nach § 5 ist 
bei der Stadt schriftlich oder zur Niederschrift unter Darlegung 
der Gründe und Angabe der Standorte (z. B. durch Lageskizze) 
zu beantragen. 

( 2 ) Anträge auf Ausnahmen oder Befreiungen werden schrift-
lich innerhalb von 2 Monaten beschieden. Sollte ein Antrag 
innerhalb dieser Frist nicht beschieden sein, gilt die Erlaubnis als 
erteilt. Dem Antragsteller kann insbesondere auferlegt werden, 
bestimmte Schutz- und Pflegemaßnahmen zu treffen oder Bäu-
me bestimmter Artund Größe als Ersatz für entfernte Bäume auf 
seine Kosten zu pflanzen und zu erhalten. 

(3) § 31 BauGB bleibt für Bäume. die aufgrund von Festset-
zungen eines Bebauungsplanes zu erhalten sind. unberührt. 

7 

Baumschutz im Baugenehmigungsverfahren 

1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Sat-
zung eine Baugenehmigung beantragt, so sind im Lageplan die 
auf dem Grundstück vorhandenen geschützten Bäume im Sinne 
des § 1. ihr Standort, die Art. der Stammumfang und der Kronen-
durchmesser einzutragen. 

(2) Wird die Baugenehmigung für ein Vorhaben beantragt, bei 
dessen Verwirklichung geschützte Bäume entfernt, zerstört, 
geschädigt oder verändert werden sollen, so ist der Antrag auf 
Erlaubnis gern. § 6 Abs. I dem Bauantrag beizufügen. 

§8 

Folgenbeseitigung 

(1) Wer entgegen § 4 ohne Erlaubnis geschützte Bäume ent-
fernt, zerstört, schädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert 
oder derartige Eingriffe vornehmen läßt, ist verpflichtet, auf 
eigene Kosten die entfernten oder zerstörten Bäume in angemes-
senem Umfang durch Neuanpflanzungen zu ersetzen oder erset-
zen zu lassen oder die sonstigen Folgen der verbotenen Hand-
lung zu beseitigen. Der Umfang der Neuanpflanzungen ergibt 
sich aus Anlage 2. 

(2 ) Ist der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte für einen 
Eingriff im Sinne von § 8 Abs. 1 nicht verantwortlich, hat er es 
zu dulden. wenn die Stadt Maßnahmen zur Folgenbeseitigung 
nach Maßgabe von § 8 Abs. 1 ergreift. 

§9 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 NGO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

a) geschützte Bäume entgegen § 4 ohne Erlaubnis entfernt, zer-

 

stört. beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert oder 
derartige Eingriffe vornehmen läßt, 

h) Auflagen. Bedingungen oder sonstige Anordnungen im Rah-

 

men einer gemäß § 6 erteilten Erlaubnis nicht erfüllt oder 

c) eine Anzeige nach § 4 Abs. 1 letzter Satz unterläßt. 

10 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-

 

machung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über den Schutz des Baumbe-

 

standes in der Fassung vom 1. 12. 1983 außer Kraft. 

Aurich.den 12. 7. 20(X) 

Stadt Aurich 

St öhr. Bürgermeister (Siegel) 

Anlage 1 

Baumarten, die nicht unter den Schutz der Satzung fallen 

Liste zu § 3 Abs. 2 

A) Pioniergehölze 

Alle Erlenarten (Gattung Alnus) 

Alle Birkenarten (Gattung Betula) 

Alle Pappelarten (Gattung Populus) 

Alle Weidenarten (Gattung Salix) 

B) Nadelgehölze 

Alle Zedern-Arten (Gattung Cedrus) 

Alle Kiefern-Arten (Gattung Pinus) 

Alle Fichten-Arten (Gattung Picea) 

Alle Tannen-Arten (Gattung Abies) 

Anlage 2 

Ersatzpflanzung von Bäumen bei Entfernung oder 
Zerstörung geschützter Bäume ohne Erlaubnis 

Tabelle zu § 8 Abs. 1 

Wert des entfernten/zerstörten Baumes Ersatzpflanzung (Hochstamm) 

Schutzzweck- 

erfüllung 

Stammumfang 

einstämmig 

Stammumfang 

mehrstämmig 

Stückzahl Stammumfang 

     

optimal (einhei- 

mische Art') 

  

Art entsprechend der Art des 

entfernten/zerstörten Baumes 

 

80 -130 cm 130 - 180 cm 2 12 - 14 cm 

" > 130 - 180 cm > 180 - 250 cm 2 14 - 16cm 

" > 180 - 250 cm > 250 cm 2 16- 18cm 

" > 250 cm 

 

2 18 - 20 cm 

     

eingeschränkt 

(fremdländ. Art) 

  

Einheimische Art auf Vorschlag 
des Eigentümers' 

. 80 -130 cm 130 - 180 cm 1 10 - 12cm 

" > 130 - 180 cm > 180 - 250 cm 1 12 - 14 cm 

" > 180- 250 cm > 250 cm 1 14- 16 cm 

" > 250 cm 

 

1 16 - 18cm 

'Als einheimisch gelten alle Arten, die in der „Liste der wild-
wachsenden Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens, Kapitel 
3.1, E. Garve und D. Letschert, Heft 24 der Schriftenreihe 
Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen. Hanno-
ver 1991" aufgeführt sind. 

2. Nachtrag 
zur Satzung der Gemeinde Krummhörn über 

Aufwands-, Verdienst- und Fahrkostenentschädigung 
vom 23.6. 1992 in der Fassung des 

1. Nachtrages vom 15.06.1993 
Aufgrund der §§ 6, 29, 39 und 52 der Niedersächsischen 

Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 22.08.1996 (Nds. 
GVBL S. 382), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.03.1999 
(Nds. GVBL S. 74), hat der Rat der Gemeinde Krummhörn am 
29.06.2000 folgenden 2. Nachtrag zur o.a. Satzung beschlossen: 

Artikel I 

1.§ 2 Abs. 1, Satz 1, erhält folgende Fassung: 

Ratsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung von 100,00 DM. 

2. § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Daneben erhalten die in Absatz 1 bezeichneten Personen, aus-
genommen der Bürgermeister und dessen Stellvertreter, 
Ersatz der Kosten für tatsächlich durchgeführte Fahrten zum 
Sitzungsort. maximal für die Strecke vom Wohnort zum Sit-
zungsort und zurück in Höhe von 52 Pfennig pro gefahrenen 
Kilometer mit PKW. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des Bundesreisekostengesetzes. 

3. § 3 Abs. 1, Unterabsätze 2 und 32 erhalten folgende Fassun-
gen: 
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Die Aufwandsentschädigung beträgt: 

a) Bürgermeister 770,00 DM 

b) 1. stv. Bürgermeister 330,00 DM 

c) 2. stv. Bürgermeister 275,00 DM 

Die Fahrkostenpauschale beträgt: 

a) Bürgermeister 550.00 DM 

b) 1. stv. Bürgermeister 220,00 DM 

c) 2. stv. Bürgermeister 165,00 DM 

4. § 3 Abs. 2, Satz 1, erhält folgende Fassung: 

Die Fraktions- bzw. Gruppenvorsitzenden erhalten eine 

monatliche Aufwandsentschädigung als Sockelbetrag von 

145.00 DM. 

5. § 5 Abs. 4 wird wie folgt neu aufgenommen: 

Hausfrauen und Hausmänner, die keinen Verdienstausfall gel-

tend machen und Ratsmitglieder. die keine Ersatzansprüche 
nach § 5 Abs. 2 geltend machen können, denen aber im beruf-
lichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, 
erhalten einen Pauschalstundensatz in Höhe des durchschnitt-
lich gezahlten Ersatzes des Verdienstausfalles, der jährlich 
zum 1. Januar ermittelt wird. 

6. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen ein-
schließlich Telefonkosten, Fahrtkosten innerhalb der Gemein-
de und des Verdienstausfalles erhalten die Ortsvorsteher eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von: 

Campen 235,00 DM 
Canum 190,00 DM 
Eilsum 230,00 DM 

Freepsum 190,00 DM 
Greetsiel 350,00 DM 
Grimersum 275,00 DM 
Groothusen 220,00 DM 
Hamswehrum 220,00 DM 
Jennelt 190,00 DM 
Loquard 245,00 DM 
Manslagt 205,00 DM 
Pewsum 360,00 DM 
Pilsum 275,00 DM 
Rysum 275,00 DM 
Upleward 190.00 DM 
Uttum 240.00 DM 
Visquard 230,00 DM 
Woltzeten 165.00 DM 
Woquard 165,00 DM 

7. § 7 Abs. 2 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 

a) Gemeindebrandmeister 535.00 DM 

8.§ 8 Buchst. e) erhält folgende Fassung: 

e) Dorfgemeinschaftshauswart/in 

Canum  70,00 DM 
Eilsum  65.00 DM 
Freepsum  55.00 DM 
Grimersum  60.00 DM 
Groothusen  70.00 DM 
Hamswehrum  60.00 DM 
Jennelt  55.00 DM 
Pilsum  55,00 DM 
Woltzeten  70,00 DM 

9.§ 8 Buchstabe g) erhält folgende Fassung: 

g) Hafenmeister 400.00 DM 

Artikel 2 

Dieser Nachtrag tritt mit Wirkung vom 1. 8. 2000 in Kraft. 

Krummhörn, den 29. 6. 2000 

Gemeinde Krummhörn 
Reemtsma 

l) 
Risto 

(S 
Bürgermeister 

iege 
Gemeindedirektor 

Erster Nachtrag zur örtlichen Bauvorschrift über 
besondere Anforderungen an bauliche Anlagen zur 

Erhaltung und Gestaltung des Straßenbildes des 
Ortskernes Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn 

(Bebauungsplan Nr. 0508 „Ortskern Greetsiel") 
Aufgrund des § 56 und 97 der Nds. Bauordnung (NBau0) in 

der Fassung vom 13. 7. 1995 (Nds. GVB1 S. 199), zuletzt geän-
dert durch Art. 11 des Gesetzes vom 28. Mai 1996 (Nds. GVBI 
S. 252) sowie des § 6 Abs. 1 Nr. 4 der Nds. Gemeindeordnung in 
der Fassung vom 22. 8. 1996 (Nds. GVB1 S. 382) hat der Rat der 
Gemeinde Krummhörn am 27. 1. 2000 folgenden Nachtrag zur 
Bauvorschrift über besondere Anforderungen an bauliche Anla-
gen zur Erhaltung und Gestaltung des Straßenbildes des Ortsker-
nes Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn (Bebauungsplan Nr. 
0508 „Ortskern Greetsiel") vom 20. 10. 1982 beschlossen: 

1. 

§ 1 erhält folgende Fassung: 

Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die Bebauung 
innerhalb von Teilbereichen des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 0508 (Ortskern Greetsiel) und der westlich des 
Hafens deichgelegenen Häuserreihe. 

Ein Übersichtsplan, welcher Bestandteil der Satzung ist. 
weist den Geltungsbereich dieser Satzung aus. 

Dieser Nachtrag tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt für den Landkreis Aurich in Kraft. 

Krummhörn. den 11. 7. 2000 

Gemeinde Krummhörn 
Reemtsma Risto 

(Siegel) 
Bürgermeister Gemeindedirektor 

Begründung zum 1. Nachtrag zur örtlichen Bauvorschrift 
über besondere Anforderungen an bauliche Anlagen zur 

Erhaltung und Gestaltung des Straßenbildes des Ortskernes 
Greetsiel in der Gemeinde Krummhörn 

(Bebauungsplan Nr. 0508 „Ortskern Greetsiel") 

Die Ortschaft Greetsiel ist im Ortskern und der vorhandenen 
Hinterdeichbebauung (Am Alten Deich,) von kleinteiliger 
Bebauung geprägt. 

Die für den Sielort und der jeweiligen Bauepoche der einzel-
nen Gebäude typischen Gestaltungselemente sind zu schützen. 

Der bisherige Geltungsbereich bezog sich nur auf einen Teil-
bereich des Bebauungspianes Nr. 0508. Ortschaft Greetsiel. 

Der Bereich der westlich des Hafens deichgelegenen Bebau-
ung „Am Alten Deich" und aus heutiger Sicht schützenswerte 
Teile des Ortskernes sind darin nicht enthalten. 

Zur Erhaltung und Wahrung der ehemaligen Struktur, auch in 
diesen Bereichen. wenigstens in ihrer reduzierten Form. ist der 
räumliche Geltungsbereich der Bauvorschriften zu verändern. 

Krummhörn. den 11. 7. 2000 

Gemeinde Krummhörn 
Reemtsma Risto 

(Siegel) 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
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Bezugspreis: Jährlich 100,— DM inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar 2,00 DM inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluß jeweils dienstags 12.00 Uhr für den Erscheinungstag 
Freitag der Woche. 

Manuskripte für Bekanntmachungen sind an die Pressestelle des Land-

 

kreises Aurich, Fischteichweg 7-13,26603 Aurich, zu senden. 

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 
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